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Medientag des Ausbildungschefs in Reppischtal

Stellenwert, Einsatz und Ausbildung der
Fusiliere von Territorialregimentern

1. Bedrohung

Der Stellenwert und die Notwendig-
keit der Einsatzbereitschaft der Fiisi-
lierbataillone von Territorialregi-
mentern wird durch die tigliche Ak-
tualitidt und die wahrscheinlichste He-
rausforderung der Zukunft besttigt.
Die Bedrohungen haben sich gewan-
delt und zeigen sich heute als vernetz-
te Szenarien.

Wir wissen und erleben es tagtiglich,
dass die Bedrohung unterhalb der
Kriegsschwelle heute viel wahr-
scheinlicher ist als der Ausbruch ei-
nes konventionellen Krieges.

Das Gefechts- und Einsatzbild fiir
Schutz- und Unterstiitzungseinsétze
unterscheidet sich grundsétzlich von
den bekannten Bildern und Vorstel-
lungen fiir Landesverteidigungs-
einsitze.

Nicht rechtzeitig erkennbare und teil-
weise unkonventionelle, iiberraschen-
de Risiken und Gefahren charakteri-
sieren das Einsatzbild gegeniiber dem
bis heute gelehrten Feindbild eines
eindeutigen Gegners in Form von
Panzern, Helikoptern und Soldaten.

Mitentscheidend bei den Schutz- und
Unterstiitzungseinsitzen ist das zivi-
le Einsatzumfeld und dementspre-
chend das Handeln nach dem zivi-
len Prinzip der VerhiltnismiBigkeit
und der Schadenminimierung.

2. Haupt- und Zusatzaufga-
ben von Fiisilierbataillonen

der Territorialregimenter

Im Bereich von Territorialeinsitzen

unterscheiden wir grundsétzlich zwi-

schen:
Existenzsicherungseinsiitzen
zugunsten ziviler Gesamtvertei-
digungspartnern und Einsiitzen
zugunsten der Armee.

Hauptaufgaben fiir Existenzsiche-

rungseinsitze:

- Der Objektschutz hat in der Auf-
tragserfiillung 1. Prioritit und ist
bezogen auf die definierten zivilen
Gesamtverteidigungsobjekte von
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nationaler oder regionaler Bedeu-
tung geplant.

- Der Konferenzschutz kommt dem
Einsatz im Objektschutz nahe und
gehort ebenfalls zu den Hauptauf-
gaben im  Rahmen  der
Existenzsicherungeinsiitze.

- Die Verstirkung des Grenzwacht-

korps und der Grenzpolizei kann

den Fiisilierbataillonen der Terri-
torialregimenter wohl nicht als prio-
ritire Hauptaufgabe zufallen, dain
dieser Situation der Objektschutz
fiir diese Verbinde gleichzeitig ge-
fordert wird. Als Bereitschaftsfor-
mation und im entsprechenden Sze-
nario kann aber auch dieser Einsatz
" als Aufgabe iibertragen werden.

- Unterstiitzungseinsitze bei Kata-
strophenhilfe oder bei Migrations-
und Betreuungsaufgaben sind wei-
tere mogliche Hauptaufgaben.

Grundsitzlich erfolgt jede
Unterstiitzung ziviler Ge-
samtverteidigungspartnern
zur Existenzsicherung nach
dem Prinzip der Subsidiaritiit.

In allen subsididren Unter-
stiitzungseinsiitzen sind zivile
Grundsiitze der Verhiiltnis-
miBigkeit im Mitteleinsatz
und Schadenminimierung an-
zuwenden.

Die Zusammenarbeit mit zivi-
len Stellen und Diensten erfor-
dert besondere Ausbildung
auf allen Stufen, klare Kom-
mandoverhiiltnisse und be-
sondere Koordination.

Die blosse Priisenz und Bereit-
schaft von Truppen kann im
sicherheitspolizeilichen Be-
reich priiventive Bedeutung
erhalten.

Die wesentliche Zusatzaufgabe
stellt die Uberwachung truppen-
leerer Riume dar.

Das (Gebirgs-) Fiisilier-/Schiitzenba-
taillon des Territorialregimentes kann

in Rdumen, die nicht von Kampftrup-
pen besetzt sind, durch die Uberwa-
chung im unmittelbaren Bereich ih-
res Hauptauftrages zur operativen Si-
cherung beitragen; dies kann in Zu-
sammenarbeit mit anderen Truppen
erfolgen. Im territorialen Nachrichten-
dienst beschaffen sie vornehmlich
Umweltnachrichten.

Zu den weiteren Zusatzaufgaben fiir
Einsiitze zugunsten der Armee ge-
horen auch:

- Militiirische Betreuungseinsitze.

Die Fiisilierbataillone eignen sich
besonders fiir Aufbau und Schutz
von Lagern.
Die eigentliche Betreuungsaufgabe
innerhalb eines Lagers ist Sache der
speziell dafiir ausgebildeten Betreu-
ungsziige der Territorial-Regi-
ments-Stabskompanie und derer
Betriebssoldaten.

3. Taktische Einsatz- und Fii-
hrungsgrundsitze fiir den
Objektschutz und den Kon-
ferenzschutz

3.1 Schutz von zivilen Objekten der
sesamtverteidigung

Alles, was die Funktion staatlicher

Existenz gefihrden konnte, bedeutet

Risiko, Gefahr oder Bedrohung.

Die Risiken und Gefahren richten sich

primiir gegen die Funktionsfihigkeit

des Objektes im Rahmen der Gesamt-

verteidigung.

Im Vordergrund steht demzufolge der

Schutz der darin ausgeiibten Funkti-

on und nicht primir die Unversehrt-

heit der Anlage oder Einrichtung.

Storungen, Verunsicherung, Sabotage
oder Anschlige konnten auf die
Gesamtverteidigungsfunktion, die in-
nere Sicherheit oder auf die eingesetz-
te Truppe abzielen.

Die Bedrohung, kombiniert mit den
funktionalen Risiken und Gefahren,
kann nur von dem verantwortlichen
Auftraggeber beurteilt werden.



Aktionen beim Schutz von zivilen
Objekten der Gesamtverteidigung
richten sich auf:

a. die Beeintrichtig. des Betriebes
b. die intakte Inbesitznahme

c. die Zerstorung

d. oder gegen die Schutztruppe

Der Objektschutzkommandant ar-
beitet direkt mit dem Chef der zivi-
len Sicherheit zusammen.

Er setzt seine Elemente als Wachen,
Posten, Beobachtungsposten, Pa-
trouillen, Verkehrskontrollen, mili-
tiirische Pforte, Strassensperren
und als Eingreifreserve ein und hilt
Sondereinsiitze bereit.

Im Verteidigungsfall konnen Wider-
standsnester und Stiitzpunkte bezogen
werden.

Verstiarkung der Objektschutztruppe
und weitridumige Absperrung sind
Aufgabe der vorgesetzten Stufe, also
der Bataillone. Sondereinsitze kon-
nen durch die Grenadier-Ziige erfiillt
werden.

Objektschutzzonen, Objektschutz-
grade und Einsatzregeln werden fiir
jedes Objekt massgeschneidert und
der Lage angepasst festgelegt.
Einsatzregeln:

Mit dem Auftrag werden allgemeine
und besondere Einsatzregeln erteilt.
Einsatzregeln legen Kontroll-, Durch-
setzrechte und den Waffengebrauch
fest.

Kritische Lageentwicklung wiih-

rend der Auftragserfiillung konnen

sein:

a. Das Heranfiihren von Truppen zur
Verstirkung oder Ablosung

b. Erhohung des Schutzgrades und
besonders Ausdehnung der
Schutzzone durch weitriumiges
Absperren

¢. Die Uberforderung der Schutztrup-
pe durch Massen (Kontrollen,
Festnahmen, Demonstrationen
usw.)

Die Geiselnahme kann der Zutritt zur
Kernfunktion eines Objektes erzwin-
gen, die Realisierung eines Anschla-
8es unterstiitzen oder das Absetzen
sicherstellen,

Gefihrdet sind: Betricbspersonal,
Schutztruppe, aber auch Personen im
Umfeld des Objektes.

Besonders gefihrdet sind: isolierte
Posten, Patrouillen und die Truppe an
den Schnittstellen zum zivilen Um-
feld. An diesen Stellen konnen einge-
schleuste Elemente zu Uberraschung
und Ablenkung fiihren. Die Geisel-
nahme kann eine sprunghafte Eska-
lation bedeuten.

3.2 Schutz internationaler Konfe-
renzen
Zum Schutz internationaler Konferen-
zen auf Schweizer Territorium kon-
nen zivile Behorden militirische Un-
terstiitzung anfordern.
Dabei kann die Truppe:
a. Ausgedehnte Objekte und Einrich-
tungen schiitzen
b. Weitriumig absperren
¢. Kontrollen im Umfeld durchfiih-
ren
d. Die Truppe muss als Reserven und
Gegenkonzentration zu den spezia-
lisierten auslindischen oder inléin-
dischen Sicherheitsdetachementen
eingesetzt werden konnen

Der eigentliche Schutz erfolgt nach
den Grundsitzen des Objektschut-
zes und schliesst die Sicherheit im
Innern der Gebiude aus.

4. Taktische Einsatz- u. Fiih-
rungsgrundsiitze fiir den Ka-
tastrophenhilfeeinsatz und
den Migrations- und Betreu-

ungseinsatz

Die funktionalen Risiken und Gefah-

ren werden von den zivilen Stellen

beurteilt und vorgegeben.

Bei der Unterstiitzung ziviler Behor-

den zur Existenzsicherung besteht die

Gefahr:

a. die Truppe zu binden und dadurch
von der Hauptaufgabe abzuhalten

b. die Truppe durch Stérungen und
Anschlige zu erhohtem Schutz-
aufwand zu zwingen

c¢. Verfiigbarkeit und Mobilitit ein-
gesetzter Truppe zu anderweitigen
Einsiitzen in Frage zu stellen

d. durch Provokation die Lage zu ver-
unsichern oder zu eskalieren.

Das offene Umfeld und die Vermi-
schung von Zivil und Truppe kénnen
in Unterstiitzungseinsitzen zu Kon-
flikten fiihren.

4.1 Unterstiitzungseinsatz
(Gebirgs-) Fiisilier-/Schiitzenbataillo-
ne der territorial-Regimenter konnen
zivilen Behorden zur Existenzsiche-
rung besonders fiir Schutz- und per-
sonalintensive Aufgaben, welche kei-
ne spezielle Eignung voraussetzen,
zugewiesen werden.

a. Hilfeleistung zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung (Hier allerdings
nur fiir ausgewiihlte Tiétigkeiten)

b. Mithilfe bei der Bewiltigung von
Katastrophen

Die Zuweisungen erfolgen subsididr,
nach Notwendigkeit, Eignung und
stufengerecht.

4.2 Katastrophenhilfeeinsatz
Vielfach erfordert eine Katastrophen-
lage weitrdumiges Absperren der
Schadenzone mit schwierig durchzu-
setzender Zutrittskontrolle.

In der Katastrophenhilfe kann Terri-
torial-Infanterie besonders zu Schutz-
aufgaben durch: Bewachen, Absper-
ren, Verkehrsumleitung, Transporte
und auch zur Unterstiitzung der Ko-
ordinierten Dienste durch Verstirkung
mit Spezialisten eingesetzt werden.

4.3 Migrations- und Betreuungs-
einsatz

Umfangreiche Migrations- bzw.
Fliichtlingsbewegungen als Folge
politischer, wirtschaftlicher, ethni-
scher, religitser oder sozialer Umstin-
de konnen folgende Probleme hervor-
rufen:

a. Uberforderung der Grenzorgane,
dabei unkontrolliertes Uberschrei-
ten der Grenze

b. Behinderung oder Blockieren des
Verkehrsnetzes

c. Uberbelastung der lokalen oder
regionalen zivilen Aufnahme- und
Betreuungskapazititen

d. Konflikte und Bandenkriege un-
ter Migrantengruppen

e. Konflikte zwischen Migranten und
betroffenen Bevolkerungsteilen

f. Konfrontation mit der Polizei

Bereiche von Unterstiitzungsein-
sitzen konnen sein:

a. Bei der Aufrechterhaltung von Si-
cherheit und Ordnung
- Verkehrsregelung, Kontrollen und
weitrdumige Absperrungen

b. Bereitstellen von Unterkiinften
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5. Ausbildungskonsequenzen
und Ausbildungsorganisation

Die Fiisiliere der Territorial Regi-
menter sind im Einsatz ausgebilde-

te Spezialisten mit Professionalitiit

fiir Schutzaufgaben

5.1 Folgerung fiir die Ausbildung
dieser Spezialisten

Wir bilden die Territorial-Fiisiliere
optimal bis Stufe Kompanie aus. Sie
sind am Ende der RS fiir den Ob-
Jjektschutz optimal vorbereitet (dazu
gehoren alle Gebiete wie Aufkliren,
Beobachten, Patrouillen Titigkeit,
Strassensperren, Verkehrskontrolle).
Nicht ausgebildete werden sie in der
RS auf ihre anderen Haupt- und Zu-
satzaufgaben.

In der Ausbildung ergibt sich ein gros-
ser Unterschied zur Ausbildung {ibri-
ger Fiisiliere der Kampfdivisionen.
Die Waffenausbildung erfolgt nach
der neuen Gefechtsschiesstechnik
und nicht mehr im konventionellen
Sinn. Der Nahkampftechnik kommt
eine hohe Bedeutung zu.

Das Einsatzspektrum und die Aufga-

ben fiir die subsidiiren Sicherungsein-
sitze zugunsten der zivilen Behorden
bedeuten in der Regel die Ausiibung
der Polizeibefugnisse der Truppe
mit vorgegebenen Befugnissen.

Die VPA (Verordnung der Polizei-
befugnisse der Armee), vom Bundes-
rat im Oktober 94 genehmigt und seit
[.1.95 in Kraft, bildet dabei die
Grundlage. Weisungen des Ausbil-
dungschefs als Ergiinzung des Regle-
mentes "Wachtdienst mit Kampf-
munition" erlauben heute die Ausbil-
dung und den Einsatz im Wachtdienst
nach dieser VPA.

Ein zentrales Problem bildet die Ver-

hiltnisméBigkeit beim Waffeneinsatz -

als Notwehr und im Notstand.

Um die Reizschwelle fiir die Schuss-
waffe moglichst hoch anzusetzen,
werden heute die Territorial-Fiisiliere
in Techniken der Abwehr ohne
Schusswalffe intensiv geschult. Es feh-
len ihnen heute allerdings entspre-
chend andere Mittel.

Die Ausbildung im Nahkampf kon-
zentriert sich auf einige wenige Grif-
fe, die dafiir automatisiert werden.

Diese Nahkampfausbildung bildet ei-
nen wesentlichen Bestandteil der
Ausbildung der Territorial-Fiisiliere.
Sie wird mit spezieller Nahkampfaus-
riistung (Schlagkissen/Tiefenschutz,
Schutzweste, Helm) betrieben.

5.2 Besondere Anordnung

Der Ausbildungschef hat fiir die Re-
kruten-, Unteroffiziers- und Offiziers-
schulen einen Befehl erlassen, der den
momentanen Verzicht auf die Zu-
sammenarbeit und den Beizug fiir
die Ausbildung der zivilen Polizei-
korps regelt.

Als Folge der in den letzten Jahren
intensivierten Wachtausbildung und
der nun in verschiedenen Lehrgingen
anlaufenden Ausbildung fiir subsidié-
re Einsiitze ergibt sich eine Uberbe-
anspruchung der zu oft beigezogenen
zivilen Polizeikorps. Ueberdies fehlt
eine Grundlage, die eine Ausbildung
der Armeeangehérigen durch die Po-
lizei nach einer einheitlichen, armee-
gerechten Doktrin gewihrleistet.

Quelle: EMD Informationsdient
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* Der Wandel in Europa hat das
Bedrohungsbewusstsein verin-
dert. Zum bisherigen Hauptauftrag
der Armee, der Kriegsverhinde-
rung und Verteidigung, sind die
Friedensforderung und die Exi-
stenzsicherung hinzugekommen.
Vor allem fiir diese Existenzsiche-
rung wurden die Territorial-
regimenter geschaffen.

* Mit der Armeereform 95 entstan-
den 24 neue Territorialregimenter.
Thre GroBe ist unterschiedlich: Ein
Regiment kann bis zu vier Fiisi-
lierbataillone zihlen. Diese Batail-
lone setzen sich massgeschneidert
nach den militdrischen Einsatz-
bediirfnissen zusammen. Sie sind
deshalb auch unterschiedlicher
GroBle: Einem Bataillon kénnen

L.

Die Territorialinfanterie: Das wichtigste in Kiirze

nebst der Stabskompanie bis zu fiinf
Fiisilierkompanien angehéren.,

» eine Fiisilierkompanie in einer Ter-
ritorialformation setzt sich aus einem
Kommandozug sowie drei Fiisilier-
ziigen zusammen. Die Fiisilier-
Stabskompanie ist wie folgt geglie-
dert:

I Kommando- und Sicherungszug

I Aufkldrungs- und Nachrichtenzug
I Uebermittlungszug

| Sanititszug

I Versorgungszug

1-2 Grenadierziige

* Die Territorialregimenter arbeiten
mit zivilen Partnern zusammen. Der
Regimentsstab ist der Ansprechpart-
ner des jeweiligen kantonalen Fiih-
rungsstabes.

~

Aufgaben der Fiisilierba-
taillone der Territorial-
regimenter:

» Schutz von kriegs- und lebens-
wichtigen Objekten von nationa-
ler oder regionaler Bedeutung

» Ubernahme von Aufgaben im
Rahmen des militirischen Betreu-
ungsdienstes

» aktive Unterstiitzung ziviler Be-
horden, sofern diese eine Situati-
on nicht mehr selber bewiiltigen
konnen (subsidiiire Hilfeleistung)

+ Ubernahme von Uberwachungs-
aufgaben zugunsten anderer
armeeteile.

/

6 Uebermittler 9/95



	Stellenwert, Einsatz und Ausbildung der Füsiliere von Territorialregimentern

